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	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte




 	
				
	

	Überschrift: Vorgehen bei nicht sichergestellter Pflege

	Schritt 1: Situation einschätzen

	· Pflegezustand beurteilen
· Überforderung erkennen
· Beobachtungen sachlich thematisieren 

	Schritt 2: Dokumentation im Beratungsbogen

	· Pflegefachliche Einschätzung vermerken
· Im Bedarfsfall die nicht sichergestellte Versorgung auch klar benennen
· Grundzüge der Dokumentation beachten: Keine Interpretationen, sondern objektive Fakten!

	Schritt 3: Lösungen anbieten

	· Empfehlung einer individuellen Pflegeberatung nach § 7a SGB XI
· Bei Bedarf Pflegeschulungen vermitteln
· Auf Angehörigengruppen hinweisen
· Vorschlag bzgl. Hilfsmittel, Anregung zur Inanspruchnahme ambulanter Pflege (Pflegesach- oder Kombinationsleistungen), Tagespflege etc.

	Schritt 4: Info an Pflegekasse

	· Mit Einwilligung der Betroffenen: Informationen an die Pflegekasse weiterleiten
· Ohne Einwilligung: Konkrete Informationsweitergabe kann nur bei akuter Gefährdungslage erfolgen, ansonsten lediglich Hinweis auf weitergehenden Beratungsbedarf weitergeben
· Ggf. erfolgt durch Pflegekasse Einbezug des MD bzw. des Medizinischen Dienstes der privaten Pflegeversicherung

	Schritt 5: Im Notfall – sofort handeln!

	· Bei akuter Eigen-/Fremdgefährdung: Polizei und Rettungsdienst rufen
· Sofern vorhanden: Information des gesetzlichen Betreuers zur Sicherstellung der Pflege
· Schweigepflicht tritt zurück (§ 34 StGB, rechtfertigender Notstand) 
· Pflegekasse im Nachgang informieren





